
 

 

  

 

 

Frau Präsidentin 
des Nationalrates 
Mag. Barbara Prammer
Parlament 
1017 Wien 
 

 Wien, am 22. Juli 2014 

GZ. BMF-310205/0116-I/4/2014

 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1636/J vom 26. Mai 2014 der 

Abgeordneten Mario Kunasek, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes 

mitzuteilen: 

 

Zu 1. bis 7.: 

Im Hinblick auf die abgabenrechtliche Geheimhaltungspflicht gemäß § 48a Bundesabgaben-

ordnung (BAO) kann zu diesen Fragen nicht Stellung genommen werden. 

 

Zu 8. und 9.: 

Angaben darüber, ob die Bargeldbestimmungen im Reiseverkehr von den Vereinsmitgliedern 

eingehalten worden sind, unterliegen der abgabenrechtlichen Geheimhaltung. Die 

zuständige Behörde bei Geldwäscheverdacht ist die Geldwäschemeldestelle im 

Bundeskriminalamt.  

Für derartige Verfahren ist das Bundesministerium für Finanzen somit nicht zuständig. 
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